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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

74 % der Frauen mit Kind in Deutschland werden, wenn man die Zahlen von 
heute zugrunde legt, im Renten alter nicht in der Lage sein, ihre Existenz 
eigenständig zu sichern. Zu diesem erschreckenden Ergebnis kommt eine 
Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales im 
Jahre 2012*. 

Als Ursachen der mangelnden weiblichen Erwerbseinkommen werden ge-
nannt: Erwerbsunterbrechungen, Arbeitszeitreduzierungen, die Tarifpolitik 
(„typische Frauenberufe“), der hohe Anteil von Frauen im Niedriglohn-
sektor und die sog. „vertikale Segregation“ (weniger Frauen in höheren 
Führungspositionen). 

Was hat die Stadtverwaltung Solingen damit zu tun? 

Als größte Arbeitgeberin vor Ort bietet sie zahlreichen Männern und Frauen die Möglichkeit, ihre Existenz 
zu sichern. Darüber hinaus übt sie eine Vorbildfunktion für die Stadtgesellschaft aus. 

Im Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Mütter und Väter hat sich bei der Stadtverwal-
tung bereits viel getan (flexible Arbeitzeiten, Möglichkeit der vollzeitnahen Teilzeitarbeit, Telearbeit...), 
ebenso im Bereich der Gesundheitsförderung für Männer und Frauen. Das Thema sexuelle Belästigung 
ist kein Tabu mehr; die Dienstvereinbarung gegen Belästigung, sexuelle Belästigung und Stalking wird 
von den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern aktiv umgesetzt. Hier gilt es, weiterhin wachsam 
zu bleiben. 

Bei näherem Hinschauen müssen wir aber auch feststellen, dass einige der oben genannten Ursachen-
faktoren auch bei der Stadtverwaltung anzutreffen sind: die „vertikale Segregation“ (deutlich zu wenig 
Frauen in den höheren Führungspositionen), gering bezahlte frauentypische Berufe, längeres Verbleiben in 
Teilzeitstellen, Niedriglöhne in Verbindung mit unfreiwilliger Halbtagstätigkeit (Reinigungskräfte). Verände-
rungen sind hier vielfach nur möglich, wenn sich die Rahmenbedingungen – seien es gesetzliche, tarifliche 
und / oder finanzielle – ändern.

Beim Thema „Frauen in Führungspositionen“ kann die Stadt selber initiativ werden und tut dies auch. 
Zahlreiche Maßnahmen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft haben die Repräsentanz von Frauen 
in allen Hierarchie ebenen zum Ziel (von der Öffnung der Stellenausschreibungen über Führung in 
Teilzeit bis zum Mentoringprojekt für Frauen). In den mittleren Hierarchieebenen sind erste Erfolge bereits 
erkennbar, dennoch besteht auf allen Ebenen weiterhin ein hoher Handlungsbedarf.

Insbesondere die Vorgesetzten sind aufgefordert, an dieser Aufgabe mitzuarbeiten und Maßnahmen zur 
Umsetzung zu ergreifen. Aber auch die Be schäftigten sind zur Mitarbeit aufgerufen. Mitarbeiten heißt 
Vorschläge machen, Anregungen geben und insbesondere durch eigenes Verhalten dazu beitragen, dass 
die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern bei der Stadt Solingen herbeigeführt und gesichert 
werden kann. 

Der Weg geht weiter! Wir sind dabei! 

*Dr. Irene Pimminger, Expertise „Existenzsichernde 
Beschäftigung von Frauen und Männern“, 2012

Norbert Feith
Oberbürgermeister
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Grundlage der Gleichstellung ist das in Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes verankerte Gleichbehand-
lungsgebot. Umgesetzt wird diese Forderung durch das Allgemeine Gleichbe handlungsgesetz und die 
Landesgleichstellungs gesetze der Länder.

Das Landesgleichstellungsgesetz NW verpflichtet Stadtverwaltungen (wie andere öffentliche Behörden 
auch) einen Frauenförderplan für jeweils drei Jahre zu erstellen, diesen regel  mäßig fortzuschreiben und 
dem Rat der Stadt zur Beschlussfassung vorzulegen. 

Neben unmittelbarer Frauenförderung müssen sich aber auch die Rahmenbedingungen für Männer 
verbessern, z.B. wenn sie sich stärker in die Erziehung ihrer Kinder einbringen wollen. Noch immer ma-
chen nur wenige Männer von den bestehenden Möglichkeiten Gebrauch. Hier gilt es positive Signale 
zu setzen. Deshalb wird der Frauenförderplan zukünftig in „Gleichstellungsplan“ umbenannt.

Gerne hätten wir im aktuell vorgelegten Gleichstellungsplan berichtet, dass die im Jahr 2010 formu-
lierten Ziele inzwischen erreicht seien, und uns neuen Schwerpunkten gewidmet. Allerdings sind uns - 
wie vielen anderen Kommunen auch - die Ziele erhalten geblieben. Gleichstellung wird an vielen Stellen 
noch nicht ausreichend gelebt. Dies zeigt sich beispielsweise an dem Missverhältnis bei der Besetzung 
von Führungspositionen. Hier ist auch weiterhin ein Umdenken erforderlich!

Die Handlungsfelder „Mehr Frauen in Führungs positionen und Abbau von Unterrepräsentanzen“,  
„Vereinbarkeit von Beruf und Familie / Pflege“ sowie „Abbau von Diskriminierung in Form von Mobbing 
und sexueller Belästigung“ haben damit weiter Bestand.

Inhaltlich sollen Frauenförderpläne die Ausgangssituation beschreiben, Ziele und Zielquoten definieren 
und Maßnahmen benennen, um diese Ziele zu erreichen. 
Wird während der Geltungsdauer des Frauenförderplans erkennbar, dass dessen Ziele nicht erreicht 
werden, sind entsprechend § 6 Landesgleichstellungsgesetz NW ergänzende Maß nahmen zu ergreifen.

Die Benennung von Zielquoten im Handlungsfeld „Mehr Frauen in Führungspositionen und Abbau von 
Unterrepräsentanzen“ gestaltet sich aufgrund der angespannten Haushaltssituation der Stadt Solingen 
schwierig. Gleichzeitig kann die demografische Entwicklung dazu beitragen, langfristig mehr qualifi-
zierte Frauen in verantwortliche Positionen zu bringen. In den Jahren 2011 bis 2025 ist durch Pensio-
nierung bzw. Verrentung zahlreicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem planmäßigen Abgang 
von über 37% der Belegschaft zu rechnen. 

Der Frauenförderplan gilt 3 Jahre und ist für alle Beschäftigten der Verwaltung, des Dienstleistungs-
betriebes Solingen, der Technischen Betriebe Solingen sowie der kleinen Beteiligungen verbindlich.

1. Einleitung
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2. Zahlen im Überblick

2011 Männer Frauen Gesamt Frauenanteil

Verwaltung 716 1034 1750 59,1

Eigenbetriebe

Technische Betriebe 
SG / Entsorgung SG

419 75 494 15,2

Dienstleistungs-
betrieb SG

109 249 358 69,6

Gesellschaften

Beteiligungsgesell-
schaft SG

5 1 6 16,7

Solinger Bäder 
GmbH

16 16 32 50,0

Wirtschafts-
förderung

6 3 9 33,3

Bergische  
Symphoniker

2 1 3 33,3

Musikschule  
gGmbH

8 14 22 63,6

Summe 1281 1393 2674 52,1

Die Auswertung der Personaldaten erfolgte zum Stichtag 31.12. für die Jahre 2011 bis 2013.  
Die Zahlen stellen sich wie folgt dar:

2012 Männer Frauen Gesamt Frauenanteil

Verwaltung 772 1134 1906 59,5

Eigenbetriebe

Technische Betriebe 
SG / Entsorgung SG

429 78 507 15,4

Dienstleistungs-
betrieb SG

87 228 315 72,4

Gesellschaften

Beteiligungsgesell-
schaft SG

5 1 6 16,7

Solinger Bäder 
GmbH

19 16 35 45,7

Wirtschafts-
förderung

5 3 8 37,5

Bergische  
Symphoniker

2 1 3 33,3

Musikschule  
gGmbH

9 14 23 60,9

Summe 1328 1475 2803 52,6



7

2013 Männer Frauen Gesamt Frauenanteil

Verwaltung 806 1204 2010 59,9

Eigenbetriebe

Technische Betriebe 
SG / Entsorgung SG

428 83 511 16,2

Dienstleistungs-
betrieb SG

84 233 317 73,5

Gesellschaften

Beteiligungsgesell-
schaft SG

5 2 7 28,6

Solinger Bäder 
GmbH

19 16 35 45,7

Wirtschafts-
förderung

6 3 9 33,3

Bergische  
Symphoniker

2 2 4 50,0

Musikschule  
gGmbH

9 16 25 64,0

Summe 1359 1559 2918 53,4

Festzustellen ist:

Die Verteilung des Verhältnisses von weiblichen und männlichen Beschäftigten ist insgesamt stabil  
geblieben. Im aktuellen Frauenanteil von 53,4% sind die frauenintensiven Bereiche der Reinigung und 
der Stadtdienst Jugend mit den pädagogischen Kräften in den städtischen Tages einrichtungen für  
Kinder enthalten. In den technischen Bereichen sind Frauen weiterhin unterrepräsentiert. 

Im Vergleich zum Jahr 2010 hat sich der Frauenanteil um 3,6% verringert. In dieser Zeit gab es einige 
organisatorische Veränderungen, u.a. wurden die Altenzentren in eine gGmbH umgewandelt. Die 
Beschäftigtenzahl des Job-Centers hat sich durch die Übernahme der Mitarbeiter innen und Mitarbeiter 
der Arbeitsagentur in etwa verdoppelt. Im Bereich der städtischen Kindertagesstätten gab es Stellen-
schaffungen. 

Der Anteil der befristet beschäftigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen betrug 2013 rund 
6%, davon waren rund 70% weiblich. 
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Nach einer Personalkostenauswertung aller städtischen Beschäftigten zum 31.12.2013 verdienen die 53,4 
% Frauen nur 46,3 % der Gehälter. 53,7 % des Personalkostenbudgets geht an 46,6 % Männer. 

Hier wirken die im Vorwort genannten Ursachefaktoren: Teilzeitarbeit, typisch weibliche Berufe (Erziehe-
rinnen, Kinderpflegerinnen u.a.), Niedriglöhne im Reinigungsbereich und ein geringer Frauenanteil in hohen 
Führungspositionen.

„Eingruppierungs-/ Besoldungsstruktur“ für die Verwaltung 2013:

Bei den niedrigen Gehaltsgruppen sind Frauen deutlich überrepräsentiert. Positiv zu erwähnen ist, dass dies 
aber auch für die Gehaltsgruppen bis EG 11, A 12, S 17 gilt.

Bei den Führungspositionen EG 12, A 13 gD, S 18 sowie ab EG 13, A 13 hD sind Frauen allerdings weiter-
hin unterrepräsentiert.

Männer Frauen Gesamt Frauenanteil

bis EG 6, A 6, S 5 Vollzeit 92 60 152 39,5

Teilzeit 16 160 176 90,9

Gesamt 108 220 328 67,1

bis EG 11, A 12, S 17 Vollzeit 507 494 1001 49,4

Teilzeit 30 405 435 93,1

Gesamt 537 899 1436 62,6

EG 12, A 13 gD, S 18 Vollzeit 50 15 65 23,1

Teilzeit 7 13 20 65,0

Gesamt 57 28 85 32,9

ab EG 13, A 13 hD Vollzeit 86 28 114 24,6

Teilzeit 18 29 47 61,7

Gesamt 104 57 161 35,4

Summe 806 1204 2010 59,9
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„Eingruppierungs-/ Besoldungsstruktur“ für die Technischen Betriebe Solingen / Entsorgung  
Solingen GmbH 2013: 

Bei den überwiegend männlich besetzten Stellen in den Technischen Betrieben (16,2 % Frauen) ist in 
den Gehaltsgruppen des gehobenen Dienstes ein erfreulich hoher Frauenanteil zu verzeichnen. Ledig-
lich im Bereich des höheren Dienstes sind die Frauen unterrepräsentiert.

„Eingruppierungs-/ Besoldungsstruktur“ für den Dienst leistungsbetrieb Solingen 2013:

Männer Frauen Gesamt Frauenanteil

bis EG 6, A 6 Vollzeit 279 8 287 2,8

Teilzeit 14 14 28 50,0

Gesamt 293 22 315 7,0

bis EG 11, A 12 Vollzeit 103 27 130 20,8

Teilzeit 5 29 34 85,3

Gesamt 108 56 164 34,1

EG 12, A 13 gD Vollzeit 12 4 16 25,0

Teilzeit 0 0 0 0,0

Gesamt 12 4 16 25,0

ab EG 13, A 13 hD Vollzeit 14 1 15 6,7

Teilzeit 1 0 1 0,0

Gesamt 15 1 16 6,3

Summe 428 83 511 16,2

Männer Frauen Gesamt Frauenanteil

bis EG 2 Vollzeit 0 0 0 0,0

Teilzeit 7 214 221 96,8

Gesamt 7 214 221 96,8

bis EG 6, A 6 Vollzeit 62 5 67 7,5

Teilzeit 3 3 6 50,0

Gesamt 65 8 73 11,0

bis EG 11, A 12 Vollzeit 7 6 13 46,2

Teilzeit 0 5 5 100,0

Gesamt 7 11 18 61,1

EG 12, A 13 gD Vollzeit 1 0 1 0,0

Teilzeit 1 0 1 0,0

Gesamt 2 0 2 0,0

ab EG 13, A 13 hD Vollzeit 2 0 2 0,0

Teilzeit 1 0 1 0,0

Gesamt 3 0 3 0,0

Summe 84 233 317 73,5
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Bei den 73,5 % weiblichen Beschäftigten des Dienstleistungsbetriebes Solingen handelt es sich überwiegend 
um Reinigungskräfte (EG 1 und EG 2 TVöD) sowie um Verwaltungskräfte in den Gehaltsgruppen EG 8  
(A 7 BBO) bis einschließlich EG 11 (A12 BBO).

Ab EG 12 TVöD sind keine Frauen vertreten. 

Reinigungskräfte (eingruppiert in den Entgeltgruppen 1 und 2 TVöD) werden seitens des Dienstlei-
stungsbetriebes grundsätzlich nur zu 50 % eingestellt.

Mit einem Einkommen von 50 % EG 1 oder EG 2 sind die städtischen Reinigungskräfte wie auch andere 
Teilzeitkräfte der unteren Gehaltsgruppen nicht in der Lage, ihre Existenz eigenständig zu sichern.

Das notwendige Bruttomonatseinkommen für eine kurzfristige eigenständige Existenzsicherung für 
eine kinderlose Person lag 2011 bei 1.118 EUR.1

Eine Reinigungskraft – eingruppiert in die Entgeltgruppe EG 1 Stufe 2 TVöD oder EG 2 TVöD hätte in 
2012 / 2013 bei Vollbeschäftigung brutto 1.499,50 Euro bzw. in EG 2 TVöD 1.863,13 Euro erhalten.  
Eine gelernte Kinderpflegerin – eingruppiert in die Entgeltgruppe S3, Stufe 2 TVöD – erhielt 2012 / 2013 
bei Vollbeschäftigung 2.075,59 Euro brutto.2

Die Besetzung der Führungspositionen von Stadtverwaltung, Technischen Betrieben und Dienst-
leistungsbetrieb stellte sich zum 31.12.2013 wie folgt dar:

Berücksichtigt wurden Führungspositionen mit Personalverantwortung. Der Fokus ist künftig nicht nur 
auf die Besetzung der Diensteleitungen, sondern auch auf die Abteilungs- und Sachgebietsleitungen zu 
legen, um langfristig die Basis für weitere Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen zu schaffen bzw. zu verbessern.

1 Quelle: ESF-Studie zu Armutsrisiken von Frauen
2 Quelle: www.Oeffentlicher-Dienst.de

Männer Frauen Gesamt Frauenanteil

Oberbürgermeister, 
Beigeordnete,  
Betriebsleiter

6 0 6 0,0

Diensteleitungen 27 5 32 15,6

Abteilungsleitungen 78 22 100 22,0

Sachgebiets-
leitungen

140 53 193 27,5
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Maßnahmen zum Handlungs feld „Mehr Frauen in Führungs posi tio nen 
und Abbau von Unter repräsentanzen“ 

Aktuelle Entwicklung
In die 2013 mit den Dienste- und Betriebsleitungen sowie den Geschäftsführern vereinbarten Führungs-
kräfteleitlinien wurde folgender Passus aufgenommen:

„Führungskräfte fördern systematisch die Entwicklung ihrer Mitarbeitenden. Fach- und 
Führungsnachwuchskräfte sind auszubilden und zu begleiten. Der Unterrepräsentanz von Frauen und 
Männern, von Behinderung Betroffenen, sowie von Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund in 
Organisationseinheiten und Hierarchiestufen ist entgegen zu wirken.“

3.1 Beteiligung der Gleichstellungsstelle

Das Landesgleichstellungsgesetz regelt, dass die Gleichstellungsstelle bei allen personellen, 
organisatorischen und räumlichen Maß nahmen mitwirkt (§ 17). Dies schließt auch die Mitwirkung 
in Kommissionen ein, die sich mit personellen oder organisatorischen Maßnahmen befassen. 

Das Recht der Gleichstellungsbeauftragten, eine Stellungnahme zu diesen Maßnahmen abzugeben, 
kann von ihr nur wahrgenommen werden, wenn sie über alle Maßnahmen frühzeitig informiert wird. 

Gremien sollen entsprechend § 12 Landesgleichstellungsgesetz NW paritätisch besetzt werden.

3.2 Führungskräfte(entwicklung)

RÜCKBLICK / AKTUELLE ENTWICKLUNG / VORSCHAU

Mit der Zielsetzung „Mehr Frauen in Führungspositionen“ haben weibliche Führungskräfte weiblichen 
Nachwuchskräften auf freiwilliger Basis im Zeitraum November 2012 bis Juni 2014 ein Mentoring ange-
boten.
Unter Federführung der Gleichstellungsstelle und in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten 
des Städtischen Klinikums haben 24 Frauen der Stadtverwaltung, des Städtischen Klinikums und der 
Altenzentren erfolgreich mitgewirkt, um einerseits Führung zu lernen, andererseits die eigenen Füh-
rungskompetenzen zu stärken und sich als Führungsfrauen und mit Kolleginnen zu vernetzen.

2015 startet im Rahmen der Führungskräfteentwicklung das Städtische Nachwuchsprogramm.

3. Mehr Frauen in Führungs posi tio nen  
und Abbau von Unter repräsentanzen
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Im Konzept „Nachfolgemanagement“ finden Maßnahmen gegen die Unterrepräsentanz von Frauen 
in Führungspositionen Berücksichtigung. Ziel des Nachfolgemanagements ist es, sogenannte „Schlüssel-
positionen“ zu identifizieren, die sich u.a. durch komplexes, möglicherweise einmaliges Wissen auszeichnen. 
Für diese Stellen soll vor dem Ausscheiden der Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber ein Wissenstransfer 
an die Stellennachfolgenden gewährleistet werden. 

Weibliche Führungskräfte bieten weiblichen Nachwuchskräften in Form eines Mentorinnen-Pools, an 
dem auch ausscheidende Kolleginnen teilnehmen können, auf freiwilliger Basis auf Nachfrage ein  
Mentoring an, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen.
Die Personalentwicklung unterstützt das freiwillige Mentoring in Form von Seminarangeboten und Work-
shops für die Mentorinnen und ggf. auch für die Mentees.
Darüber hinaus werden Mentoring und Netzwerkbildung in Form von kollegialen Beratungsgruppen für 
Frauen und Männer gefördert und unterstützt. 

Der Frauenanteil der Teilnehmenden an dem 2015 beginnenden Entwicklungsprogramm für Fach- 
und Führungsnachwuchs (STEP) beträgt mindestens 50 %. Erkenntnisse des Mentoring-Projektes 
werden in das Konzept aufgenommen.

Stellen, einschließlich der mit Führungsverantwortung, werden auch in Teilzeit ausgeschrieben, wenn nicht 
zwingende dienstliche Belange dem entgegenstehen (siehe Punkte 3.3 und 4.2).

Personalverantwortliche und Führungskräfte motivieren qualifizierte Frauen zur Bewerbung auf höher-
wertige Stellen. 

Für eine bessere Analyse sind künftig jährlich Daten zur Besetzung von Führungspositionen mit Personal-
verantwortung bis zur Ebene der Sachgebietsleitungen zu erheben. Gleiches gilt für Auswertungen nach 
Berufsgruppen, Eingruppierungs- und Besoldungsstrukturen etc.

3.3 Stellenausschreibungen

Ziel der Ausschreibung ist es, allen in Frage kommenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglich-
keit zu geben, ihr Interesse an einer ausgeschriebenen Stelle zu bekunden und in einem transparenten 
Auswahlverfahren ihre jeweilige Eignung für die Stelle darlegen zu können. Es gelten die Ausführungen 
des § 8 Landesgleichstellungsgesetz NW.

Stellenausschreibungen werden grundsätzlich in weiblicher und männlicher Form verfasst.

Stellen, einschließlich der mit Führungsverantwortung, werden auch in Teilzeit ausgeschrieben, wenn 
nicht zwingende dienstliche Belange dem entgegenstehen. Wird eine Stelle als nicht teilbar ausgewie-
sen, ist die Gleichstellungsbeauftragte zu beteiligen und die Gründe sind darzulegen. Unter Teilzeit wird 
ausdrücklich nicht die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit verstanden; sie kann sich auch im Bereich 
sogenannter „Vollzeitnaher Teilzeit“ befinden (siehe Punkte 3.2 und 4.2).

Stellen werden für möglichst viele Ausbildungs- bzw. Studiengänge ausgeschrieben, um auch  
Angehörigen „verwaltungsuntypischer Berufe“ eine Weiterentwicklung zu ermöglichen (bspw. Sozial-
pädagoginnen mit Beamtenstatus) und um die Qualität der Aufgabenwahrnehmung durch multiprofessionelle 
Vielfalt zu fördern.
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Grundsätzlich werden alle frei werdenden Stellen intern vor extern ausgeschrieben. Ausnahmen 
sind in Abstimmung mit der Gleichstellungsbeauftragten möglich. Liegen nach der internen Ausschreibung 
keine Bewerbungen von Frauen vor, die die geforderte Qualifikation erfüllen, kann die Ausschreibung 
öffentlich wiederholt werden, wenn nicht haushaltsrechtliche Bestimmungen eine interne Besetzung 
zwingend vorschreiben. 

Das Anforderungsprofil ist in der Stellenausschreibung klar zu beschreiben. Neben der fachlichen 
Kompetenz werden auch soziale Kompetenzen bewertet. Dies gilt verstärkt für Führungspositionen. 
Entsprechend dem Anforderungsprofil wird geprüft, inwieweit Kompetenzen aus ehrenamtlichen Tätig-
keiten oder aus geleisteter Familienarbeit positiv berücksichtigt werden sollten. Zu Führungs qualitäten 
gehören Kenntnisse über und Engagement für Gleichstellung, Frauenförderung, Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie/ Pflege sowie Vermeidung von Diskriminierung und sexueller  Belästigung am Arbeitsplatz 
im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.

3.4 Personalauswahlverfahren

Frauen werden in Funktionen, in denen sie unterrepräsentiert sind, bei gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung gemäß § 7 Landesgleichstellungsgesetz NW bevorzugt eingestellt.

Das Auswahlverfahren orientiert sich an qualifizierten Anforderungsprofilen (siehe Punkt 3.3). 
Hierzu ist der Begriff „soziale Kompetenz“ zu konkretisieren. Ebenfalls ist eine konkretisierende Definiti-
on des Begriffes „interkulturelle Kompetenz“ vorzunehmen, die die Genderkompetenz mit einschließt.

Für die Beurteilung von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sind ausschließlich die Anforderungen 
des zu besetzenden Arbeitsplatzes heranzuziehen. Erfahrungen aus der Betreuung von Kindern und  
Pflegebedürftigen werden einbezogen, wenn sie für die Wahrnehmung der Aufgabe von Bedeutung sind. 

Bei Abordnungen, Umsetzungen oder Übertragungen von Projektleitungen oder bei Aufgaben,  
die sich qualifizierend auswirken, werden Frauen bei gleichwertiger Eignung solange vorrangig  
berücksichtigt, bis sie in den ent sprechenden Bereichen und Funktionen gleichermaßen vertreten sind. 
In solche Überlegungen wird die Gleichstellungsbeauftragte frühzeitig einbezogen. 

3.5 Personalentwicklung

3.5.1 Ausbildung

Ausbildungsplätze werden öffentlich in weiblicher und männlicher Form ausgeschrieben. Sind 
Frauen in einem Berufsbild wie der Feuerwehr oder dem IT-Bereich unterrepräsentiert, werden sie in der 
Ausschreibung gezielt angesprochen und beworben. Gleiches gilt für Männer in Ausbildungsgängen, in 
denen sie unterrepräsentiert sind.

Tests im Rahmen von Auswahlverfahren ent halten keine diskriminierenden Elemente. Die Gleichstel-
lungsbeauftragte wird an Auswahlverfahren beteiligt. 

Für die Übernahme von Frauen in Ausbildungsverhältnisse in überwiegend männlich dominierten Be-
rufszweigen sind die sachlichen und räumlichen Voraussetzungen zu schaffen.
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In Bereichen, in denen Frauen bzw. Männer unterrepräsentiert sind, werden sie bei der Übernahme 
vorrangig berücksichtigt.

Die Auszubildenden werden über die Gleich stellungsstelle und ihre Arbeit informiert. 

3.5.2 Fort- und Weiterbildung

Frauen werden, insbesondere von Vorgesetzten und Personalverantwortlichen, durch persönliche An-
sprache sowie in Form der Ausschreibung zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen motiviert. 
Es werden unterstützende Maßnahmen wie Coaching nach der Familienphase oder für den Angestellten-
lehrgang II angeboten, die Frauen für die Übernahme von Tätigkeiten motivieren und vorbereiten, in 
denen sie unterrepräsentiert sind. Dies gilt insbesondere für Leitungsfunktionen. 

Kolleginnen und Kollegen in Elternzeit wird die Teilnahme an den Angestelltenlehrgängen I und II ange-
boten (siehe Punkt 4.1).

Im Rahmen der Führungskräfteentwicklung werden frauenspezifische Angebote entwickelt, z. B. ein 
Orientierungsseminar für Frauen, die Führungsaufgaben wahrnehmen wollen, um ihre spezifischen Fort-
bildungs- und Coachingbedarfe zu ermitteln. Dieses Seminar wird auf Wunsch auch halbtags angeboten. 
Bewerbungstraining für Frauen wird ebenfalls in das Fortbildungsprogramm aufgenommen.

Gleichstellungsrelevante Themen sind Bestandteil des Fortbildungsprogramms, u.a. das Gesprächs-
forum „Frauen im Konzern“. Auf diese Angebote werden besonders Führungskräfte und Personal-
verantwortliche hingewiesen. Auch für die Beschäftigten in den unteren Lohn- und Gehaltsgruppen  
ohne Aufstiegsmöglichkeiten werden spezielle Fortbildungsmaßnahmen entwickelt. 

An Fortbildungsmaßnahmen können auch Personen teilnehmen, die Betreuungsleistungen erbringen, 
beurlaubt oder in Teilzeit beschäftigt sind. Bei Bedarf ist Kinderbetreuung anzubieten. Alternativ werden 
notwendige Kosten für die Betreuung von Kindern unter zwölf Jahren im Rahmen des § 11 Landesgleich-
stellungsgesetz NW erstattet.

3.5.3 Gesundheitsförderung

AKTUELLE ENTWICKLUNG / VORSCHAU

Seit 2014 wird allen Beschäftigten und deren Angehörigen im Rahmen des Betrieblichen  
Gesundheitsmanagements eine externe, von der Stadt Solingen unabhängige Hotline zur psychosozialen 
Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenberatung sowie Familienservice angeboten.

Die Stadt Solingen entwickelt in Kooperation mit dem Personalrat und der Gleichstellungs stelle ziel-
gerichtete Maßnahmen zur Gesundheits förderung, in denen auch geschlechtsspezifische  Gesundheits- 
bzw. Krankheitsfaktoren Berücksichtigung finden (z.B. Vereinbarkeit Beruf und Familie, häusliche Gewalt, 
sexuelle Belästigung).

Wenn in anonymisierter Form Daten erhoben werden, sind diese geschlechterspezifisch zu differenzieren.

Alle Beschäftigten der Stadt Solingen und deren Angehörige können eine externe, von der Stadt Solin-
gen unabhängige Beratungshotline beispielsweise beim Umgang mit einer Krankheit, Stress, Schwierig-
keiten am Arbeitsplatz oder auch Zuhause in Anspruch nehmen.
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Bei der Beratung durch die Beratungshotline finden die Dienstvereinbarung Mobbing sowie die 
Dienstvereinbarung zum Schutz vor Belästigung, sexueller Belästigung und Stalking am  
Arbeitsplatz Berücksichtigung.

Die Gleichstellungsbeauftragte stellt sich auf Wunsch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als „Person des 
Vertrauens“ für Gespräche im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagement zur Verfügung.

Die Stadt Solingen beteiligt sich bei der beruflichen Eingliederung nach Krankheit von Beamtinnen und 
Beamten grundsätzlich am Hamburger Modell. Beamtinnen und Beamte werden ebenso wie Beschäf-
tige umfassend und sensibel über ihre Rechte und Pflichten in Zusammenhang mit ihrer Gesundheit 
beraten.

3.6 Geschlechterbezeichnende Sprache

Sprache schafft Bewusstsein.

Im Landesgleichstellungsgesetz NW ist die geschlechtergerechte Sprache unter § 4 geregelt.
Die Stadtverwaltung Solingen setzt sich für eine wertschätzende Sprachkultur und deren Umsetzung 
im Alltag ein. Die sprachliche Gleichbehandlung ist in der Allgemeinen Geschäftsanweisung vom 
01.01.2011 unter Punkt 5.4.2. „Geschlechterbezeichnende Sprachweise“ verankert. 

Dort heißt es:

„Im gesamten Schriftverkehr, in allen Urkunden, Vordrucken, Dateivorlagen, Drucksachen und Ver-
öffentlichungen wird eine geschlechterbezeichnende Sprache verwendet. Paarformeln (z. B. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter) werden in einem Fließtext voll ausgeschrieben. Dort, wo dieses nicht möglich 
erscheint, wird eine neutrale Formulierung gewählt. Das große Binnen-I wird nicht verwandt. Die 
männliche oder weibliche Form einer Bezeichnung darf nicht als Oberbegriff angesehen werden, der 
die jeweils andere Form einschließt.“

3.7 Ansprechpartnerinnen zur Frauenförderung

RÜCKBLICK / AKTUELLE ENTWICKLUNG

Die Aufgabenbeschreibung der Ansprechpartnerinnen zur Frauenförderung wurden im Jahr 2013 von 
der Gruppe der Ansprechpartnerinnen unter Federführung der Gleichstellungsstelle aktualisiert und 
weiterentwickelt. 

Der entsprechend den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen vom Rat verabschiedete Frauenförderplan 
der Stadt Solingen benennt die Bestellung von Ansprechpartnerinnen als ein wichtiges Instrument zur 
Umsetzung der Ziele in den zentralen Handlungsfeldern 

• Mehr Frauen in Führungspositionen und Abbau von Unterrepräsentanzen 

• Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer

• Abbau von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder sexueller Identität
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3.7.1 Benennung von Ansprechpartnerinnen

Je zwei Ansprechpartnerinnen pro Ressort / Betrieb werden, auf Vorschlag der Gleichstellungsbeauftrag-
ten und mit Zustimmung des Personalrates, von den Ressortleitungen bzw. von den Leitungen der städ-
tischen Eigenbetriebe (eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen) benannt und in ihren Betreuungsbereichen 
bekannt gemacht. Der Personalrat benennt ebenfalls zwei Ansprechpartnerinnen.

3.7.2 Aufgaben der Ansprechpartnerinnen

Die Ansprechpartnerinnen unterstützen die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten bezogen auf die oben 
genannten Handlungsfelder und wirken mit an der Umsetzung der Gleichstellung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in ihren Betreuungsbereichen. Sie nehmen insbesondere die folgenden Aufgaben wahr:

Beratung
• Ansprechbarkeit für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Führungskräfte 

• Beratung in Fragen der Gleichberechtigung und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Vermittlung 
von Unterstützung bei weiteren angesprochenen Problemen 

• Mitwirkung an einem Klima des Respekts und der Wertschätzung

Information und Kommunikation
• Weiterleiten von Informationen an die Kolleginnen (und ggf. Kollegen) des Betreuungsbereiches

• Aufnahme von Informationen aus dem Betreuungsbereich und Weitergabe an die 
Gleichstellungsstelle

Erstellung und Umsetzung des Gleichstellungsplans
• Begleitung der Umsetzung des Gleichstellungsplans

• Rückmeldung an die Gleichstellungsstelle, wenn der Eindruck entsteht, dass gegen den Gleich-
stellungsplan verstoßen wird 

• Mitwirkung an der Erarbeitung von Zielen und Maßnahmen des Gleichstellungsplans

• Teilnahme an zweckdienlichen Fortbildungen bzw. an den halbjährlichen Veranstaltungen des  
Gesprächsforums „Frauen im Konzern“  
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3.7.3 Aufgabenbeschreibung und Qualität der Aufgabenwahrnehmung

Die Ansprechpartnerinnen haben ein Ohr für Probleme ihrer Kolleginnen (und Kollegen). Sie beraten 
nach bestem Wissen in Fragen der Gleichberechtigung bzw. der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

Sie behandeln persönliche Informationen auf Wunsch vertraulich; es sei denn, sie erhalten Kenntnis von 
einer schwerwiegenden Rechtsverletzung bzw. einer Verletzung der Rechte dritter Personen. Sie weisen 
Betroffene ggf. auf die Möglichkeit hin, sich einer Person (Arzt, Rechtanwältin o. a.) anzuvertrauen, die 
unter gesetzlicher Schweigepflicht steht. 

Bei weitergehenden Problemen vermitteln sie - so weit wie ihnen möglich - Unterstützung bzw. Hilfe. 
Die entsprechenden Angebote innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung sind ihnen bekannt 
(vgl. Dienstvereinbarungen Mobbing und sexuelle Belästigung, Leitlinie Sucht, Konfliktlotsinnen und 
Konfliktlotsen u. a.). 

Sie sprechen sich mit ihren Partnerinnen aus dem Betreuungsbereich ab und sorgen für eine kontinuierliche 
Teilnahme ihres Bertreuungsbereiches an den Treffen der Ansprechpartnerinnen. 

Sie sind verantwortlich für die Pflege des Informationsverteilers in ihrem Betreuungsbereich. 

3.7.4 Rahmenbedingungen der Aufgabenwahrnehmung

Die Ansprechpartnerinnen treffen sich regelmäßig (mindestens einmal pro Halbjahr), um sich unter-
einander und mit der Gleichstellungsbeauftragten auszutauschen, um ihre Arbeit zu reflektieren und 
um die Erarbeitung bzw. Umsetzung des Gleichstellungsplans zu begleiten. Außer den Ansprechpart-
nerinnen und den Vertreterinnen der Gleichstellungsstelle können Vertreterinnen der schwerbehinderten 
Menschen, Jugend- und Auszubildendenvertreterinnen sowie die Gleichstellungsbeauftragten der 
städtischen Tochtergesellschaften und AöR’s (Sparkasse) oder des Zweckverbands (VHS) an den regel-
mäßigen Treffen teilnehmen. 

Einmal jährlich findet im Rahmen der Ansprechpartnerinnentreffen ein Rahmengespräch mit dem 
Oberbürgermeister bzw. der Oberbürgermeisterin und der Leitung des Personalbereiches statt.

Die Ansprechpartnerinnen erhalten mindestens eine gemeinsame Fortbildung pro Jahr zur  
Qualifizierung ihrer Aufgabenwahrnehmung. 

Die Beratungstätigkeit der Ansprechpartnerinnen sowie ihre Teilnahme an Treffen und Fortbildungen 
erfolgt in der Arbeitszeit. 

Die Ansprechpartnerinnen erhalten Tagesordnungen und Protokolle der Ressortkonferenzen / Leitungs-
besprechungen in ihrem Betreuungsbereich. Sie erhalten die Möglichkeit, an frauen- bzw. gleichstel-
lungsrelevanten Tagesordnungspunkten (im Sinne der Handlungsfelder des Gleichstellungsplans) teil-
zunehmen. 

Sie führen bei Bedarf, ggf. gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten, Abstimmungsgespräche mit 
ihrer Ressort- bzw. Betriebsleitung oder mit einzelnen Fachbereichsleitungen. 
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4. Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie / Pflege

Maßnahmen zu dem Handlungsfeld „Vereinbarkeit von  
Beruf und Familie / Pflege“

RÜCKBLICK / AKTUELLE ENTWICKLUNG / VORSCHAU

In die 2013 mit den Dienste- und Betriebs leitungen sowie den Geschäftsführern vereinbarten Führungs-
kräfteleitlinien wurde folgen  der Passus aufgenommen:
„Führungskräfte fördern ihre Gesundheit und die ihrer Mitarbeitenden. Sie unterstützen die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf.“ 

Bis Ende 2013 wurden 27 Telearbeitsplätze eingerichtet, davon in den verangenen drei Jahren 4 für 
männliche und 13 für weibliche Beschäftigte. 

Die Stadt Solingen hält seit 2013 Tagespflege plätze für zu pflegende Angehörige von  
Beschäftigten der Stadt Solingen bereit. Hierzu hat die Stadt Solingen eine Vereinbarung mit dem Evan-
gelischen Altencentrum Cronenberger Straße gGmbH getroffen.

Derzeit erfolgen Vorgespräche zur Auditierung „berufundfamilie“, eine Initiative der gemeinnützigen 
Hertiestiftung, die Arbeitgebern ein Qualitätssiegel für familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik 
als strategisches Managementinstrument anbietet.

4.1 Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer

Zur Realisierung der Gleichstellung von Frau und Mann wird begrüßt, wenn verstärkt weibliche und 
männliche Beschäftigte Beruf und Familie besser miteinander zu vereinbaren beabsichtigen und dazu die 
Möglichkeiten zur Arbeitszeitgestaltung und Beurlaubung in Anspruch nehmen. 

Daneben werden Frauen und Männern individuelle Lösungen wie z.B. Telearbeit angeboten.

Ein besonderes Augenmerk gilt der Beratung und Unterstützung von allen alleinerziehenden Kolleginnen 
und Kollegen und Auszubildenden mit Kindern.

Besonders Alleinerziehenden und Auszubildenden mit Kindern wird eine Beibehaltung des Beschäf-
tigungsverhältnisses ermöglicht, z.B. durch Ausbildung in Teilzeit.

Kolleginnen und Kollegen in Elternzeit wird die Teilnahme an den Angestelltenlehrgängen I und II ange-
boten (siehe Punkt 3.5.2).

Personalmanagement und Gleichstellungsstelle entwickeln gemeinsam Maßnahmen zur Rückgewinnung 
und Qualifizierung von beurlaubtem Personal (Rückkehrmanagement).

Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements werden unterstützende Maßnahmen für pflegende 
Angehörige innerhalb der Arbeitszeit angeboten (z. B. Pflegeberatung sowie Gesundheitszirkel / Austausch 
für pflegende Angehörige).
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Die Stadt Solingen strebt an, Belegplätze in städtischen Kindertagesstätten für ihre Beschäf-
tigten bereitzuhalten. Bei der Planung eventueller neuer Einrichtungen werden Standorte in räum-
licher Nähe zu städtischen Dienstgebäuden in die Überlegungen einbezogen. 

Die Stadt Solingen nimmt an der Auditierung „berufundfamilie“ der Hertiestiftung teil. Das Zertifikat  
zum Audit bescheinigt Arbeitgebern eine hohe Kompetenz im Einsatz für die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie und eine strategische mittel- bis langfristige familien- und lebensphasenbewusste 
Personal politik.

Die Stadt Solingen hält Tagespflegeplätze für zu pflegende Angehörige von Beschäftigten der 
Stadt Solingen bereit.

4.2 Teilzeit 

Unter Teilzeit wird ausdrücklich nicht die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit verstanden; sie kann 
sich auch im Bereich sogenannter „Vollzeitnaher Teilzeit“ befinden.

Grundsätzlich werden Personen, die Betreuungs leistungen innerhalb der Familie zu erbringen haben, 
entsprechend § 13 Landesgleichstellungsgesetz NW Arbeitszeiten ermöglicht, die die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie/ Pflege erleichtern. Unterschiedliche Arbeitszeitmodelle werden angeboten 
und weiterentwickelt, so dass auch für Männer verstärkt Teilzeitmodelle an Attraktivität gewinnen.

Arbeitszeitreduzierungen werden in der Regel auf 1-2 Jahre befristet. Über die Möglichkeiten und 
Folgen der Teilzeitarbeit werden die Beschäftigten informiert und aktiv beraten.

Die Reduzierung der Arbeitszeit darf das berufliche Fortkommen entsprechend § 8 Absatz 6 Landes-
gleichstellungsgesetz NW nicht beeinträchtigen. Teilzeitarbeitsplätze sind auch im Bereich von  
Leitungsaufgaben möglich, soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen.

Insbesondere Führungspositionen werden in Teilzeit ausgeschrieben.

Beschäftigte, die ihre Arbeitszeit aufstocken möchten, werden von Personalmanagement und 
Gleichstellungsstelle aktiv unterstützt.
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4.3 Beurlaubung aufgrund von Erziehungszeiten und Pflegeleistungen 

Vor Antritt der Beurlaubung führen Vorgesetzte, Personalverantwortliche sowie die oder der Beschäftigte 
gemäß § 14 Landesgleichstellungsgesetz ein Gespräch über die weiteren beruflichen Perspektiven. 
Die Ergebnisse des Gesprächs werden dokumentiert. Mindestens ein halbes Jahr vor dem Wiedereinstieg 
werden Schritte zur Reintegration unter den genannten Beteiligten konkret festgelegt. Auf Wunsch der 
oder des Beschäftigten werden der Personalrat und die Gleichstellungsstelle eingebunden. Diese Ge-
spräche erfahren u. a. aufgrund der demographischen Entwicklung eine neue Bedeutung. 

In alle Personalentwicklungsmaßnahmen werden die Beurlaubten einbezogen.

Eine Strategie zur regelmäßigen Information für die Beurlaubten wird erarbeitet. 

Beurlaubte können an Fortbildungen sowie am Gesprächsforum „Frauen im Konzern“ teilnehmen. 
Über das aktuelle Angebot werden sie informiert. Fortbildungsangebote, die den Wiedereinstieg unter-
stützen, sind Bestandteil des Fortbildungsprogramms. 

Im Rahmen der angestrebten Zertifizierung wird ein Konzept zum Rückkehrmanagement von  
Be urlaubten erarbeitet.

Männer können die Möglichkeit der Beurlaubung ausdrücklich ebenfalls in Anspruch nehmen.  
Vorgesetzte fördern dies und sorgen für Akzeptanz im beruflichen Alltag.
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Maßnahmen zu dem Handlungsfeld „Abbau von Diskriminierung aufgrund 
von Geschlecht oder sexueller Identität in Form von Mobbing und  
sexueller Belästigung“

RÜCKBLICK / AKTUELLE ENTWICKLUNG

Im Juni 2012 schloss der Oberbürgermeister mit dem Personalrat die Dienstvereinbarung zum Schutz  
vor Belästigung, sexueller Belästigung und Stalking ab.

Eine Handreichung für Vorgesetzte zum Umgang mit sexueller Belästigung wurde erstellt und den  
Führungskräften bekanntgemacht. 

Zusätzlich wurden und werden sowohl Ansprechpartnern und Ansprechpartnerinnen als auch Führungs-
kräften regelmäßig Schulungen angeboten.

Alle neu eingestellten Beschäftigten erhalten ein Exemplar der Dienstvereinbarung zum Schutz vor 
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz sowie der Dienstvereinbarung zum Schutz vor Mobbing. Sie werden 
über die Ziele und Maßnahmen des Frauenförderplans und über geeignete Unterstützungsangebote bei 
Konflikten, bei Mobbing, bei Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder sexueller Orientierung und 
bei sexueller Belästigung informiert.

Vorgesetzte, die erstmalig Personalverantwortung übernehmen, werden noch einmal ausdrücklich auf 
die beiden Dienstvereinbarungen sowie auf den Frauenförderplan hingewiesen. Gleichzeitig werden sie 
auf die Beratungs- und Unterstützungsangebote der Gleichstellungsstelle und der Personalentwicklung 
aufmerksam gemacht (wie z. B. Konfliktlotsinnen und Konfliktlotsen, Mentoring und Supervision).

Zur Prävention von sexueller Belästigung werden Fortbildungs- und Coachingangebote sowohl für 
Mitarbeiterinnen und ggf. Mitarbeiter als auch für Führungskräfte bereitgehalten. Das Thema sexuelle 
Belästigung ist Inhalt von Führungstrainings und Führungsnachwuchstrainings.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere der gewerblichen Bereiche erhalten Aufklärung zum 
Thema Diskriminierung und sexuelle Belästigung, u. a. im Rahmen von Gefahrenschutzunterweisungen.

Mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV), interessierten Auszubildenden und der Ausbil-
dungsabteilung wird geeignetes Aufklärungsmaterial für junge Kolleginnen und Kollegen entwickelt und 
aktiv verteilt. Die Zusammenarbeit zwischen der Ausbildungsabteilung, der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung und der Gleichstellungsstelle wird intensiviert. Die Ausbilderinnen und Ausbilder der Stadt 
Solingen werden sorgfältig ausgewählt und entsprechend qualifiziert.

Als Vertrauenspersonen stehen die benannten Frauenansprechpartnerinnen der Ressorts und Betriebe, 
des Personalrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung und der Schwerbe hindertenvertretung sowie 
zusätzliche Ansprechpartner für Männer zur Verfügung. Für die Vertrauenspersonen sowie für interessierte 
Führungskräfte werden regelmäßige Schulungen angeboten.

Das Präventions- und Hilfekonzept gegen Diskriminierung und sexuelle Belästigung wird ständig fort-
geschrieben und weiterentwickelt.

5. Abbau von Diskriminierung in Form  
von Mobbing und sexueller Belästigung
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Entwicklung in den Gesellschaften

RÜCKBLICK / AKTUELLE ENTWICKLUNG

Sowohl das Städtische Klinikum Solingen als auch die Altenzentren der Stadt Solingen gGmbH haben seit 
Herbst 2011 bzw. 2012 eigene Gleichstellungsbeauftragte benannt.

Die Altenzentren der Stadt Solingen gGmbH beschließen 2014 den ersten eigenen Frauenförderplan.

Die Verabschiedung eines Gleichstellungsplans für das Städtische Klinikum Solingen ist für 2015 geplant.

Der Gleichstellungsplan gilt für die Verwaltung, den Dienstleistungsbetrieb Solingen, die Technischen 
Betriebe Solingen sowie die kleinen Beteiligungen.

Die Stadtwerke Solingen GmbH, das Städtische Klinikum Solingen sowie die Altenzentren der Stadt Solin-
gen gGmbH sind aufgrund Ihrer Größe verpflichtet, eigene Frauenförderpläne zu erstellen.

Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass die Gleichstellungsbeauftragten des Städ-
tischen Klinikums Solingen und der Altenzentren gGmbH seit Herbst 2011 bzw. 2012 bestellt sind.

Nachrichtlich finden Sie im letzten Teil des Berichtes  die Ziele und Maßnahmen der Altenzentren gGmbH, 
die 2014 ihren ersten eigenen Frauenförderplan erstellt haben, sowie der Stadtsparkasse Solingen.

6. Entwicklung in  
den Gesellschaften
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